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§ 43 GSpG
 GSpG - Glücksspielgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.01.2023

Enthalten die Spielbedingungen keine näheren Bestimmungen über die Frist zur Einlösung der Tre er, so ist der

Anspruch auf die Tre er bei Lotterien innerhalb eines Zeitraumes von zwei Monaten nach der Ziehung, bei

Tombolaspielen, Glückshäfen und Juxausspielungen vor Ablauf des auf die Veranstaltung folgenden Werktages beim

Veranstalter geltend zu machen. Wird der Anspruch nicht fristgerecht geltend gemacht, so verfällt der Tre er

zugunsten des Ausspielungszweckes.

In Kraft seit 01.01.1990 bis 31.12.9999
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